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CHRONIK Schweiz
FYzzKezzVzmnzrecÄ^ 2« bcbzzG, Arzzziezz- zzzzzf KzYcbge/zzez'TZ^ezz 2272 Kb G/zzrzzs

BSF) Nach langer Pause soll wieder ein Vorstoss an der Lands-
gemeinde 1961 gemacht werden. Die Allgemeine bürgerliche Volkspartei
(d. h. die Glarner Freisinnigen) beschloss mit grossem Mehr gemäss dem
Antrag von Landrat Frz'bz FAer, Gewerbelehrer in Glarus, folgende Er-
gänzung zur Kantonsverfassung vorzuschlagen : „Die Schul-, Armen- und
Kirchgemeinden können das Stimmrecht und das Recht, gewählt zu wer-
den, auch den Frauen einräumen, sofern diese im übrigen die für die
Männer bestehenden Bedingungen erfüllen. Unter den gleichen Voraus-
Setzungen können die Wahlgemeinden den Frauen das Recht einräumen,
in das Waisenamt gewählt zu werden." — 1936 hatte die Glarner Hi-
storikerin Dr. FVz'iKz Gzz/toz" eine Eingabe betr. Einführung eines be-
schränkten Frauenstimmrechts eingereicht, aber sie wurde mit grossem
Mehr verworfen.

(BSF) Düe IV RUwö^/aTzzfier Gez?iezzzzber« /z72 ist in Grandson gewählt
worden: Frau A. Gz-ozzx-Afey/zzzz. Sie ist Vizepräsidentin der Waadtländer
Staatsbürgerinnen-Vereinigung und hat an der Kampagne für das Stimm-
recht vom 1. Februar 1959 aktiv teilgenommen. Sie ist die erste Frau, die
durch die radikale Partei vorgeschlagen wurde.

(BSF) Dz Gezz/er Ge/zzebzzbe .Meyrzzz hat die neue Vize-Gemeinde-
präsidentin Frau K. /teKei ihr Amt angetreten. Ihrer Obhut sind anver-
traut der Unterhalt der Strassen und der Gemeindebauten, inbegriffen
Schulen, und der Sozialdienst der Gemeinde.

(BSF) Glückwunsch der Kolleginnen : Der Schweizerische Krbez'is-
fe/77-e;-z7zzz-e«we?-ez7z und die Redaktion der „Arbeitslehrerinnenzeitung"
schreiben: „Es erfüllt uns mit Stolz und Freude, als erste Schweizer Frau
eine Berufskollegin ins Parlament einziehen zu sehen, und wir gratulie-
ren Fräulein RayzzzozziPe SdWezzer, Handarbeitslehrerin und Vorsteherin
der Frauenarbeitsschule in La Chaux-de-Fonds, zu dieser Wahl ganz
herzlich!"

(BSF) Die Wochenschrift „La Vie Protestante" hat zur Einführung
des Frauenstimmrechts im Kanton Genf eine Sondernummer herausge-
geben, die in ansprechender Weise nicht nur an das Wissen, sondern auch
an das Gewissen der Stimmbürgerin appelliert.

(BSF) Im Hinblick auf die unerfreuliche Lage, die durch die „Dif-
ferenzbereinigung" in der Frage der Internationalen Konvention Nr. 100
über das „gleiche Entgelt" geschaffen wurde, lädt Ständerat Jeanneret
durch eine Motion den Bundesrat ein, einen Gesetzesentwurf vorzulegen,
der die immer häufiger werdenden Fälle von Bundesbeschlüssen über die
Genehmigung internationaler Abkommen regelt.
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Mo2tM?rae72t Féttzrô&fe — Fe772772es Stusses

(BSP) Auf 1961 werden diese beiden Zeitschriften zu einer ver-
schmolzen, die monatlich im Umfang von sechs Seiten erscheinen soll,
mit Zugabe von SowiTerrawwmer« jedesmal, wenn eine Abstimmung in
Genf, Neuenburg oder in der Waadit stattfindet. Redaktorin ist Frau
AWrée 5cÄ/e7?z7?2er. Die bisherige Redaktorin, Nachfolgerin von Emilie
Gourd, Frau A. JFzF/e-Ga;7/zz7"d., bleibt dem Blatt als Genfer Korrespon-
dentin erhalten.

(BSF) In Basel wurden zu den zwei schon erwähnten Pfarrerinnen
im Vollamt noch drei gewählt : In der Kirchgemeinde St. Leonhard Fräu-
lein Mzwizrowe Kappie/er, am Bürgerspital Fräulein TVzuA Benfe und am
Frauenspital Fräulein Dorothee Hoch.

(BSF) An der Universität Zürich hat sich auf das Wintersemester
habilitiert: an der Philosoph. Fakultät II Dr. Ferette Afeyer, für das
Gebiet der Experimentalphysik.

(BSF) Anlässlich einer Versammlung des Schweiz. Vereins für Ju-
gendstrafrecht in Genf wurde die Pionierin für Jugendstrafrecht, Fräu-
lein BZ,«72cAe FicBnrzf, die erste Richterin der Schweiz, geehrt und ge-
feiert. Sie hat sich soeben nach 30jähriger Tätigkeit zurückgezogen.

(BSF) In Zürich wurde kürzlich die erste durch den Schweiz. Kauf-
männischen Verein neugeschaffene Prüfung für -D2>efetzo72sse&rei«77 7277e72

durchgeführt. 14 Frauen haben das Diplom erhalten.

(BSF) Weiterbildungsmöglichkeiten für die /ZuusrereT-tscZm/ts/eÄT-e-
?772.- Wie das Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit mitteilt, ha-
ben sich die Universitäten Basel und Bern und die ETH bereit erklärt,
Hauswirtschaftslehrerinnen zu bestimmten Vorlesungen über Lebensmit-
telchemie, Ernährung usw. als Hörerinnen zuzulassen; dies auf eine Em-
pfehlung des Europäischen Kongresses über Ernährungsfragen in Bad
Homburg Dezember 1959.

LA,serre Mhg/ieclerre, Hfeorereereten u. Freundere tcünse/iere trir
frohe Weihnachten u. ein glückliches neues Jahr!

IT'ir fcrauc/ien //ire Unterstützung und 7/iZ/e, um itnserem
Zie/e - der G/eie/iheree/ifigureg a/Zer Sc/iwteizer - im

neuen ,/a/ir einen Schritt ttä/ier zu Zommen.
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